
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/9/7 9Os57/72,
9Os21/76, 9Os56/81, 13Os16/84,

12Os123/86, 14Os190/88, 13Os38/01
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1972

file:///


Norm

StPO §313 C

Rechtssatz

Ergibt sich nach dem Befund und Gutachten eines Sachverständigen sowie den übrigen Beweisergebnissen überhaupt

kein Anhaltspunkt dafür, daß der Täter zur Tatzeit geisteskrank war oder die Tat bei abwechselnder Sinnenverrückung

begangen hat, so sind die Voraussetzungen für die Stellung einer Zusatzfrage in dieser Richtung nicht gegeben

(Gebert-Pallin-Pfeiffer III 2.Teil Nr 13, 13 a und 14 zu § 313 StPO).
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Ausdrücklich gegenteilig

14 Os 190/88
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Vgl auch; Beisatz: Ist die für die Annahme der Schuldausschließungsgründe nach § 11 StGB erforderliche

pathologische Grundlage nach dem Sachverständigengutachten nicht vorhanden und sind auch sonst keine in

diese Richtung weisenden Umstände vorgebracht worden, so durfte eine Zusatzfrage nach diesen

Schuldausschließungsgründen gar nicht gestellt werden. (T1)
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